
Max. Schülerzehl beim Schwimmen
Beitrag von „Catalina“ vom 29. August 2009 14:50

Hallo ihr Lieben!
Ich unterrichte an einer nord-rheinwestfälischen Grundschule zwei Stunden Schwimmen pro
Woche.
Wie hoch darf die Teilnehmerzahl maximal sein?
Welche weiteren rechtlichen Vorgaben sind zu beachten zum Schutz der Kinder und mir?

Vielen Dank,
Catalina

Beitrag von „Schmeili“ vom 29. August 2009 15:05

Google bringt ganz schnell den Schwimmerlass von NRW zutage:

http://www.schulsport-nrw.de/info/05_sicher…lass_02a01.html

Erläuterungen dazu:
http://www.abss-mechernich.de/resources/Erl$C3$A4uterungen+zum+Schwimmerlass.pdf

Weitere Erlasse mit Bezug zum Schwimmen auch auf der Seite der DLRG runterzuladen:
http://westfalen.dlrg.de/ausbildung-ein…/downloads.html

LG Schmeili
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